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§ 45
 AÖSp - Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

a) Nimmt der Einlagerer irgendwelche Handlungen mit dem Gut vor (z. B. Probeentnahmen), so hat er danach dem

Lagerhalter das Gut neuerlich in einer den Umständen und der Verkehrssitte entsprechenden Weise zu übergeben

und erforderlichenfalls Anzahl, Gewicht und Bescha enheit des Gutes gemeinsam mit ihm festzustellen. Andernfalls

ist jede Haftung des Lagerhalters für später festgestellte

Schäden ausgeschlossen.

b) Der Lagerhalter behält sich das Recht vor, die Handlungen, die der Einlagerer mit dem Lagergut vorzunehmen

wünscht, durch seine Angestellten Ausführen zu lassen.
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